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OESTERREICHISCHE NATIONALBANK 

E U R O S Y S T E M 

DIREKTORIUM 

A n das 

Bundesministerium f ü r Finanzen 

zu GZ. A Z BMF-040402 /0001- I I I /5 /2014 

Johannesgasse 5 

1010 W i e n 

W i e n , 30. A p r i l 2014 
per E-Mail an: e-Recht@bmf.gv.at 

020 /2014 /0011 

Bet r i f f t : En twur f eines Bundesgesetzes, m i t dem das Bankwesengesetz, das Börse

gesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzkonglomerategesetz, das 

Finanzmarktaufs ichtsbehördengesetz , das Investmentfondsgesetz 2011, das 

Stabili tätsabgabegesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Zahlungs

dienstegesetz und das Zentrale-Gegenparteien-Vollzugsgesetz geänder t 

werden; Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Bezugnahme auf den von Ihnen m i t Schreiben vom 15.4.2014, 

A Z BMF-040402/0001- I I I /5 /2014 , zur Begutachtung versandten En twur f zu dem o.e. 

Bundesgesetz n i m m t die Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wie fo lg t Stellung;: 

Die OeNB beg rüß t , dass ein umfassender Vorschlag zur Implementierung der durch das 

Inkrafttreten der Verordnung (EU) N r . 1024/2013 zur Über t r agung besonderer Aufga

ben i m Zusammenhang m i t der Aufsicht übe r Kreditinstitute auf die Europäische Zentral

bank ( im Folgenden kurz: SSM-VO) notwendigen Ände rungen rasch erarbeitet werden 

konnte, und zeitgleich auch zwischenzeitig notwendig gewordene Anpassungen techni

scher sowie redaktioneller Natur in den Entwurf aufgenommen wurden. Insbesondere i m 

Hinbl ick auf den Beginn der operativen Aufsichtstätigkeit der EZB innerhalb des SSM ab 

4.11.2014 ist die p lanmäßige Adaptierung des nationalen Rechtsrahmens zur Gewähr le is 

tung eines adäquaten , konsistenten und klaren Regelwerkes von besonderer Bedeutung. 

Gegen den Gesetzentwurf bestehen somit grundsätzl ich keine Bedenken. A u f folgende 

Punkte m ö c h t e n w i r jedoch hinweisen: 

Wien 9, Otto-Wagner-Platz 3 

Postfach 61,1011 Wien 

T:(+43-1) 404 20-0 

F : (+43-1) 404 20-6699 

www.oenb.at 
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ON 

Inhaltliche Anmerkungen 
o 

zu § 79 BWG 

Die durch die Verordnung (EU) N r . 1024/2013 he rbe ige führ ten Ä n d e r u n g e n in 

der europäischen Architektur des Aufsichtswesens übe r Kreditinsti tute betreffen 

auch die OeNB. W i e auch aus den Er läu te rungen zum Gesetzentwurf hervorgeht 

(Allgemeiner Te i l , S. 8) werden „in Österreich ... die Finanzmarktaufsicht (FMA) und 

die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) im Rahmen der bisherigen Aufgabenteilung im 

Bereich der Bankenaufsicht am gemeinsamen Aufsichtsmechanismus teilnehmen" 

Demzufolge sollte jedoch - in Anlehnung an die vorgeschlagene Bestimmung in § 3 

Abs. 6 FMABG zur Klarstellung der Grenzen der Haftung f ü r die i m Rahmen des 

einheitlichen Aufsichtsmechanismus gesetzten Handlungen der F M A , ihrer Organe 

und ihrer Bediensteten - auch eine Klarstellung hinsichtlich der Grenzen der Haf

tung f ü r die Handlungen der OeNB, ihrer Organe sowie ihrer Bediensteten, soweit 

diese Handlungen i m Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus gesetzt wer

den, erfolgen. 

Auch 

l m Hinblick auf die i m Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus sei

tens der OeNB zu setzenden Handlungen gil t - gleich wie bei den seitens der FMA 

zu setzenden Handlungen - , dass die Über t r agung besonderer Aufgaben an die 

Europäische Zentralbank gemäß A r t . 127 Abs. 6 A E U V in Verbindung m i t der 

Verordnung (EU) N r . 1024/2013 i m Hinblick auf die Haftung der Europäischen 

Zentralbank gemäß A r t . 340 A E U V einen sachgemäßen Grund darstellt, die inner

staatliche Amtshaftung - sofern diese neben der Haftung der Europäischen Zentral

bank g e m ä ß A r t . 340 A E U V ü b e r h a u p t eintreten hät te k ö n n e n - sowie auch 

jegliche Direkthaftung ausdrückl ich gesetzlich auszuschließen. W i r schlagen 

demnach vor, § 79 B W G folgenden Abs. 7 anzufügen: 

„(7) Ein auf bundesgesetzlicher Regelung beruhender Ersatzanspruch aus Handlungen der 

Oesterreichischen Nationalbank, ihrer Bediensteten und ihrer Organe ist ausgeschlossen, soweit 

diese Handlungen im Rahmen der Zusammenarbeit, des Informationsaustausches und der 

Unterstützung der Europäischen Zentralbank aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1024/ 

2013, zur Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungen der Europäischen Zentral

bank im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, sowie aufgrund einer im Rahmen 

der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 von der Europäischen Zentralbank erteilten Weisung 

oder eines in diesem Rahmen erteilten Auftrags gesetzt werden." 
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2. Redaktionelle Anmerkunsen 

zu § 22a Abs. 5 BWG 

Die irn Gesetzesentwurf vorgesehene Verweisanpassung w i r d b e g r ü ß t w i r weisen 

jedoch daraufhin, dass sich diese in der Tex tgegenübers te l lung i m 2. Satz („Liegen 

die Voraussetzungen für die Anwendung der nach Abs. 2 vorgesehenen nationalen Maßnahmen 

weiterhin vor...") noch nicht widerspiegelt. 

zu § 24b BWG 

In Abs. 3 sollte unseres Erachtens 

• der Verweis auf A r t . 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) N r . 1024/2013 durch einen 

Verweis auf A r t . 5 Abs. 1 der Verordnungen, sowie 

• der zweite Verweis auf § 23c B W G durch einen Verweis auf § 23d B W G ersetzt 

werden, sodass Abs. 3 richtigerweise lautet: 

„(3) Erhebt die Europäische Zentralbank Einwände gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1024/2013 gegen geplante Entscheidungen der FMA gemäß §§ 22a, 23a, 23b, 

23c oder 23d dieses Bundesgesetzes, so hat die FMA das Finanzmarktstabilitätsgremium 

davon umgehend unter Beilage der maßgeblichen Unterlagen zu informieren." 

In diesem Zusammenhang regen w i r auch eine Richtigstellung in den e r l äu te rnden 

Bemerkungen auf Seite 9 an. Im ersten Bullet Point sollte der Verweis von „Art. 6 

SSM-VO" auf iyArt. 5 SSM-VO" richtiggestellt werden, sodass dieser lautet: 

„Ergänzende Informations- und Koordinierungspflichten zwischen FMA und Finanzmarkt

stabilitätsgremium im Zusammenhang mit makroprudenziellen Maßnahmen gemäß Art. 5 

SSM-VO". 

zu § 30 Abs. 2a BWG 

W i r regen an, nachfolgende Klarstellungen in den e r l äu te rnden Bemerkungen vor

zunehmen: 

„Durch diese Einfügung wird in Bezug auf Kreditinstitute, welche nicht der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 (CRR) unterliegen, die Möglichkeit der Ausnahme von ihnen nachgeord

neten Finanzinstituten und Anbietern von Nebenleistungen aus dem Konsolidie

rungskreis der Kreditinstitutsgruppe geschaffen. Dies ist angemessen, da die betroffenen 

Kreditinstitute Finanzinstitute und Anbieter von Nebenleistungen für die Kredit¬

- 3 -

8/SN-28/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 7

www.parlament.gv.at



©N 

institutsgruppe von untergeordneter Bedeutung sind und auch die CRR eine ähnliche Ausnah

memöglichkeit vorsieht. Abs. 2a entspricht § 24 Abs. 3a BWG in der Fassung vor dem BGBl. I 

Nr. 184/2013." 

zu § 74 Abs. 4 BWG 

S 74 Abs. 4 B W G weist derzeit folgende Fassung auf: 

„(4) Die Oesterreichische Nationalhank hat zu den Meldungen gemäß § 25 und Art. 89, 92 

und 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gutachtliche Äußerungen zu erstatten." 

Aus den nachstehend genannten G r ü n d e n schlagen w i r jedoch vor, Abs. 4 wie folgt 

zu textieren: 

a) Vorgeschlagene Fassung bis 31.12.2014: 

„(4) Die Oesterreichische Nationalbank hat zu den Meldungen gemäß § 25 BWG sowie 

Art. 92 und 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gutachtliche Äußerungen zu 

erstatten." 

b) Vorgeschlagene Fassung ab 1.1.2015: 

„(4) Die Oesterreichische Nationalbank hat zu den Meldungen gemäß Art. 92, 394 und 

415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gutachtliche Äußerung en zu erstatten. 

Begründung: 

(a) zum Wegfal l des Verweises auf A r t . 89 der Verordnung (EU) N r . 575/2013: 

A r t . 89 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 enthäl t Bestimmungen zu qualifi

zierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, die bisher i n § 29 B W G 

geregelt wurden. A r t . 89 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 

sehen f ü r qualifizierte Beteiligungen iSd A r t . 4 Abs. 1 Z 36 der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013 außerhalb des Finanzsektors folgende Grenzwerte vor: 

W e n n eine qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors mehr als 15% 

der anrechenbaren Eigenmittel (iSd A r t . 4 Abs. 1 Z 71 l i t . a der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013) oder wenn der Gesamtbetrag der qualifizierten Beteili

gungen außerhalb des Finanzsektors mehr als 60% der anrechenbaren Eigen

mi t te l (iSd A r t . 4 Abs. 1 Z 71 l i t . a der Verordnung (EU) N r . 575/2013) 

be t räg t , so unterliegt sie den Bestimmungen des A r t . 89 Abs. 3 der Verord

nung (EU) N r . 575/2013, wobei der zuständigen Behörde ein Wahlrecht 

e inge räumt wurde, entweder A r t . 89 Abs. 3 l i t . a oder l i t . b der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013 anzuwenden. 
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In § 22 CRR-BV wurde festgelegt, dass A r t . 89 Abs. 3 l i t . a der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013 zur Anwendung kommt . Qualifizierte Beteiligungen 

außerhalb des Finanzsektors, welche die genannten Grenzwerte überschre i t en , 

werden daher nicht iSd A r t . 89 Abs. 3 l i t . b der Verordnung (EU) N r . 575 / 

2013 untersagt, sondern es ist auf sie ein Risikogewicht von 1250% anzuwen

den. Alternativ zur Anwendung eines Risikogewichts von 1250%) auf Beträge, 

die die genannten Höchs tg renzen überschre i ten , r ä u m t A r t . 90 der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013 den dieser Verordnung unterworfenen Instituten das 

Wahlrecht ein, diese Beträge gem. A r t . 36 Abs. 1 l i t . k der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013 von den Posten des harten Kernkapitals abziehen. 

N u r wenn diese Beträge iSd A r t . 90 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 in 

Abzug gebracht werden, sind sie in der relevanten Meldeposition „Qualif iz ier te 

Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht 

von 1250%) zugeordnet werden kann" (Positionsnummer 7815045) als Abzugs

posten i m CA 1 Template zu erfassen. Wenn stattdessen ein Risikogewicht von 

1250% auf diese Beträge angewandt w i r d , sind sie nicht eigens in einer Melde

position i m CA 2 Template (Eigenmittelanforderungen) auszuweisen. 

Die verordnungskonforme Anwendung eines Risikogewichts von 1250% iSd 

A r t . 89 Abs. 3 l i t . a auf jene Beträge der qualifizierten Beteiligungen außerhalb 

des Finanzsektors, welche die genannten Höchs tgrenzen überschre i t en , kann 

daher nicht anhand der COREP-Meldung ü b e r p r ü f t werden. 

D a r ü b e r hinaus ist jedoch generell festzuhalten, dass sich die Bestimmungen des 

A r t . 89 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 i m Hinbl ick auf eine etwaige gut

achtliche Stellungnahme der Oesterreichischen Nationalbank massiv von jenen 

der A r t . 92, 394 und 415 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 unterscheiden. 

Da keine Untersagung des Haltens qualifizierter Beteiligungen außerhalb des 

Finanzsektors i m Umfang jenseits der genannten Höchs tg renzen iSd A r t . 89 

Abs. 3 l i t . b zur Anwendung kommt , sondern diese lediglich m i t einem Risiko -

gewicht von 1250% zu gewichten oder iSd A r t . 90 der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013 von den Posten des harten Kernkapitals abzuziehen sind, kann es 

prinzipiell zu keiner Verletzung von Mindestgrenzen (wie bei Eigenmittelanfor

derungen iSd A r t . 92 der Verordnung (EU) N r . 575/2013) bzw. Höchs tg ren

zen (wie bei Großkred i t en iSd A r t . 394 i V m Ar t . 395 der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013) kommen. Eine gutachtliche Stellungnahme der Oesterreichi

schen Nationalbank könn te daher selbst bei einer Erfassung der m i t einem Risi

kogewicht von 1250% gewichteten Beträge aus dem Halten qualifizierter Betei

ligungen außerhalb des Finanzsektors i m CA 2 Template keinen Mehrwer t hin¬
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sichtlich der Erfü l lung der Bestimmungen des A r t . 89 der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013 leisten. 

Der Verweis auf A r t . 89 der Verordnung (EU) Nr . 575/2013 in § 74 Abs. 4 

B W G ist somit zu streichen. 

(b) zum Verweis auf A r t . 415 der Verordnung (EU) N r . 575/2013 ab 1.1.2015 

anstatt auf § 25 B W G : 

§ 25 B W G t r i t t ab 1.1.2015 außer Kraf t . Die bis 31.12.2014 in § 25 B W G ge

regelten Anforderungen zur Liquiditätsausstat tung werden durch die Bestim

mungen zur Liquidi tä tsdeckungsanforderung (Ar t . 412 der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013) , die schrittweise ab 1.1.2015 e ingeführ t werden (vgl. A r t . 460 

Abs. 2 der Verordnung (EU) N r . 575/2013) , bzw. durch die Bestimmungen 

zur stabilen Refinanzierung (Ar t . 413 der Verordnung (EU) N r . 575/2013) , 

die am 1.1.2016 in Kraf t treten (vgl. A r t . 521 Abs. 2 l i t . b der Verordnung 

(EU) N r . 575/2013) , abgelöst . In Analogie zum Verweis auf A r t . 394 der 

Verordnung (EU) N r . 575/2013, der nicht die einzuhaltenden Grenzwerte, 

sondern die Meldepflichten hinsichtlich der Großkred i t e behandelt, ist f ü r die 

Zwecke der Liquid i tä t sbes t immungen auf A r t . 415 der Verordnung (EU) 

N r . 575/2013, der die Meldepflicht und das Meldeformat hinsichtlich der 

Liquid i tä t sbes t immungen regelt, zu verweisen. 

zu § 77d BWG 

In den e r l äu te rnden Bemerkungen zu Abs. 2 regen w i r folgende klarstellende 

Ergänzung an: 

„Insbesondere ist bei diesen Fällen an die makroprudenziellen Aufgaben und Befugnisse der 

Europäischen Zentralbank nach Art. 5 SSM- VO zu denken, soweit die Europäische Zentral

bank diese gegebenenfalls anstelle der FMA ausüben wird." 

zu § 98 Abs. 3 Z 3 BWG 

W i r weisen - insbesondere, da aus den e r läu te rnden Bemerkungen die G r ü n d e f ü r 

die unterschiedliche Behandlung nicht hervorgehen - daraufhin , dass die Einbet

tung des neuen Straftatbestandes bei Vers tößen gegen die Anzeigepflicht gemäß 

§ 73 Abs. 3 B W G in § 98 Abs. 3 leg. cit. nicht i m Einklang m i t der Sanktionierung 
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von Ver s tößen gegen andere Anzeigepflichten gemäß § 73 B W G steht. Bislang 

wurden Vers töße gegen Anzeigepflichten nach § 73 Abs. 1 bzw. Abs. 4 und 4a 

B W G jeweils in § 98 Abs. 2 (Z 7 bzw. Z 11) leg. cit. unter Sanktion gestellt. 

M i t vorzügl icher Hochachtung 

Direktor ium 
der 
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